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Oeffentliche Stadtverordneten Sitzung
Montag den 12 Oktober

Vorsitzender Herr Reg Rath a D Gneist
Schriftführer Herr Prof I r Opel
Am Magistratstische Die Herren Oberbürgermeister

Staude Bürgermeister Schneider Stadträthe Jordan
Hildenhagen Steckner Lohausen v Holly
Zeriual

Vor Eintritt in die Tagesordnung erstattete Herr Geh
Rath Meier Bericht über eine Seitens des Magistrats an die
Stadtverordneten Versammlung gelangte Mittheilung den
gegen den Redakteur und Verleger der Saale Zeitung an
gestrengten Prozeß betreffend Die Mittheilung hat fol
genden Wortlaut

Der verehrlichen Stadtverordneten Versammlung ist
es bekannt daß wir genöthigt gewesen sind gegen Redak
teur und Verleger der Saale Zeitung wegen unbefugter
Veröffentlichung des von uns ausgearbeiteten Entwurfes
eines Schulgelder Regulativs sowie der ohne unsere Er
laubniß erfolgten Publikation einer uns von der Armen
Direktion bezüglich Abänderung der Armen und Waisen
Ordnung unterbreiteten Vorlage Strafantrag auf Grund
des Gesetzes vom 11 Juni 1870 betreffend das Urheber
recht an Schriftwerken zu stellen Nicht minder wird
es zur Kenntniß der geehrten Versammlung gekommen
sein daß sich der Oberbürgermeister nach dem Ergebnisse
der vor der Strafkammer des Königlichen Landgerichtes
angestandenen Verhandlung zur Zurückziehung des Straf
antrages veranlaßt gesehen hat Die Redaktion der Saale
Zeitung hat sich bewogen gefunden die bezüglichen Vor
gänge in dem hierneben angeschlossenen Artikel Der
Magistrat der Stadt Halle und die Saale Zeitung zum
Gegenstande einer Besprechung zu machen welche derartig
in wichtige städtische Interessen hineingreift daß wir die
selbe unmöglich mit Stillschweigen übergehen können viel
mehr den größten Werth darauf legen müssen dieselbe
einer näheren Beleuchtung zu unterziehen und den Stand
punkt zu präzisiren welchen unseres Erachtens die städti
schen Behörden dem Vorgehen der Redaktion gegenüber
einzunehmen haben

Die Spitze der Ausführungen des Saalezeitungs Arti
kels gipfelt in Angriffen auf die Person des Oberbürger
meisters indem derselbe beschuldigt wird in früherer Zeit
mit der genannten Zeitung durch Mittheilung von Auf
sätzen über kommunale Angelegenheiten und Inspiration
von Besprechungen städtischer Dinge in Verbindung ge
standen und sich solchergestalt im Widerspruche mit der
jenigen Haltung befunden zu haben welche das Magistrats
Kollegium bezüglich derartiger Veröffentlichungen in seinen
Strafanträgen eingenommen hat Wir finden die dahin
gehenden Ausführungen der Redaktion insofern dieselben
seitens des angeschuldigten Verlegers und Redakteurs in
dem gerichtlichen Verhandluugs Termine geltend gemacht
worden sind an und für sich begreiflich Es mußte den
Angeklagten darauf ankommen ihren guten Glauben zu
erweisen und es ist ihnen füglich nicht zu verargen wenn
dieselben von denjenigen Vertheidigungsmitteln Gebrauch
machten welche ihnen zur Erreichung dieses Zweckes dien
lich erscheinen mochten Nachdem indessen das Strafver
fahren durch Zurücknahme des Strafantrages seine Erle
digung gefunden hat das gedachte Interesse daher für
den Redakteur der Saale Zeitung nicht mehr in Betracht
kommen konnte liegt die Sache wie wir glauben wesent
lich anders Wir haben darauf hinzuweisen daß der
Strafantrag wegen Nachdrucks nicht vom Oberbürger
meister sondern vom gesammten Magistrats Kollegia
gestellt worden ist daß nicht der Oberbürgermeister son
dern das Kollegium für die gedachte Maßnahme solidarisch
verantwortlich ist und daß wenn die Saale Zeitungs
Redaktion welcher dieser Umstand keineswegs unbekannt
sein konnte trotzdem Veranlassung nimmt angebliche Be
ziehungen welche ein Magistrats Mitglied zu derselben
gehabt haben soll dem Publikum zu denuneiren hierin
ein Vorgehen gefunden werven muß welches bei einem
Blatte von der Bedeutung der Saale Zeitung nur unser
lebhaftes Bedauern hervorrufen kann Ueberdies macht
die Darstellung der angeblichen früheren Beziehungen des
Oberbürgermeisters zu der Zeitung auf uns den peinlichen
Eindruck als sollten dessen und des Magistrats künftige
Maßnahmen durch die Furcht vor weiteren Enthüllungen
einschüchternd beeinflußt werden Wir glauben uns im
vollen EinVerständniß mit der geehrten Versammlung zu
befinden wenn wir derartige Bestrebungen mir allem
Nachdrucke zurückweisen

Was unsere Maßnahmen gegenüber der Saale Zeitung
in objektiver Beziehung betrifft so sind wir uns bewußt
frei von irgend welchen Vexationen überall nur so ver
fahren zu sein wie es das städtische Interesse von uns
erheischte und daß uns ebenso das Bestreben vollständig
fern gelegen hat für das in unserem Verlage erscheinende

Tageblatt Vortheile zu erwirken zu welchen dasselbe als
amtliches Organ der städtischen Behörden nicht vollauf
berechtigt gewesen wäre

Wir wollen Niemandem namentlich auch nicht der
Saale Zeitung die Befugniß bestreiten kommunale An

gelegenheiten nach ihrem besten Wissen und Gewissen zu
besprechen dagegen vermögen wir nicht zu dulden daß
die internen Dinge der städtischen Verwaltung der nur
für die Mitglieder der städtischen Behörden bestimmte In
halt unserer Akten und Verhandlungen zum Gegenstande
stehender Rubriken in einem hiesigen Blatte gemacht oder
gar zu Agitationen gegen Verwaltungs Maßnahmen der
städtischen Behörden mißbraucht werden und ebenso wenig

Halle fches Tageblatt
vermögen wir es gelassen mit anzusehen wenn durch et
waige Indiskretionen der Presse das Interesse der Ge
meinde in ernste Gefahr gebracht wird Wie in dieser
Beziehung die Dinge bezüglich der Saale Zeitung seit
her gestanden haben ist der geehrten Versammlung am
besten bekannt Vornehmlich aus dem Kreise der Stadt
verordneten sind uns die Klagen über den Mißbrauch
sekreter Kommissions Besprechungen und vorbereitender
Arbeiten des Magistrats entgegengebracht worden vor
nehmlich die Stadtverordneten Versammlung hat darauf
hingewiesen wie die Gefahr der Corruption unseres Be
amtenthums durch die Geschäftsgepflogenheiten der Saale
Zeitung begründet werde und der größere Theil der
Maßnahmen welche wir zur Beseitigung dieser Mißstände
haben treffen müssen ist aus der Initiative der Gemeinde
Vertretung hervorgegangen Wir haben uns bemüht über
alle siese Maßnahmen die Versammlung in laufender
Kenntniß zu erhalten und haben uns deren voller Zu
stimmung zu erfreuen gehabt Wenn wir in diesem Be
wußtsein auf die Insinuationen der Saale Zeitung in
dem von uns erwähnten Artikel kaum eine Antwort nöthig
haben würden so halten wir es doch zur Verhütung der
Irreleitung des Publikums für unerläßlich daß wir vor
dem Forum der Gemeinde Vertretung nochmals feierlich
deklariren wie wir diejenigen Maßregeln durch welche
wir unser Verhältniß zur Saale Zeitung zu regeln ge
sucht haben als absolut geboten im Interesse der Stadt
auch fernerhin aufrecht zu erhalten gedenken und daß wir
nicht gewillt sind uns in den etwa weiter gebotenen
Schritten durch persönliche Rücksichten beirren zu lassen
Wir sind überzeugt daß wir hierin auch jetzt noch der
vollen Zustimmung der Versammlung begegnen und daß
dieselbe einhellig mit uns die Meinung vertreten wird daß
wir nach unseren Kräften fortzufahren haben das Interesse
der Stadt gegenüber etwaigen Mißbräuchen der Presse
mit Standhaftigkeit zu wahren

Wir können schließlich nicht umhin noch besonders her
vorzuheben wie der Oberbürgermeister nach der uns ge
gebenen amtlichen Auskunft zur Zurücknahme des Straf
antrages lediglich durch die Erklärung des Staats Anwaltes
die Freisprechung der Angeklagten beantragen zu müssen
bestimmt worden ist und daß die Besorgniß vor ange
drohten Enthüllungen bei der bezüglichen Entschließung
keine Rolle gespielt hat

Der Herr Berichterstatter wies zunächst auf die große
Tragweite der Angelegenheit für das gesammte kommu
nale Leben in unserer Stadt hin und dementsprechend auf
die Schwere der Verantwortlichkeit bei Behandlung der
selben Man könne sich unmöglich blos auf die Erörte
rung der Frage beschränken ob das Verhalten des Ma
gistrats gegenüber der Saale Zeitung ein korrektes gewesen
sei es komme auch das Verhalten des Herrn Oberbürger
meisters zu derselben in Betracht und diese angeblichen
früheren Beziehungen des Herren Oberbürgermeisters zur
Saale Zeitung überragten sogar an Bedeutung weitaus
das jetzige Verhalten des Magistrats gegenüber der Zei
tung insofern jene Beziehungen mit dem gegenwärtigen
amtlichen Vorgehen des Magistrats und des Herrn Ober
bürgermeisters sich in Widerspruch befinden sollten Ueber
diesen Punkt müsse Klarheit geschafft werden Es sei
dies so sehr Pflicht der Versammlung als dieselbe ge
zwungen gewesen sein würde ihrerseits etwa durch eine
Interpellation die Initiative zu ergreifen wenn nicht die
in Rede stchende Magistratsvorlage eine Handhabe zur
Erörterung dieser Angelegenheit geboten hätte Jeden
falls habe sich die Versammlung mit zwei Fragen zu be
fassen einmal mit dem Verhältniß des Magistrats zur
Saale Zeitung und dann mit dem Verhältniß des Herrn
Oberbürgermeisters zu derselben Schon die geschäftliche
Behandlung dieser beiden Fragen biete große Schwierig
keiten Eine sofortige Berathung derselben im Plenum
es sei in öffentlicher oder in geschlossener Sitzung würde
der Sache nur schaden da ohne reifliche Vorberathung
und ohne genügende Unterlagen eine sachliche leidenschafts

lose Debatte kaum möglich sein werde Die beiden
Fragen aber in der Weise getrennt zu behandeln daß
Berathung und Beschlußfassung über die Stellung des
Magistrats zur Saale Zeitung sofort im Plenum statt
finde während die andere Frage in eine Kommission oder
in eine geschlossene Sitzung verwiesen werde erscheine
gleichfalls unthunlich da beide Fragen auf das Engste
zusammenhängen und darum die Erörterungen der einen
in diejenigen der anderen hinein spielen würden Auch
dürfte eine Billigung des Vorgehens des Magistrats in
ssxArato schwer zu erreichen gewesen sein Es bleibe
demnach nur die Ueberweisung der beiden Fragen an eine
Kommission übrig Dieser Weg werde hoffentlich zu einer
dem Ansehen des Herrn Oberbürgermeisters günstigen
Lösung führen Inzwischen möge man erwägen daß bis
her Enthüllungen nur in Aussicht gestellt seien diese
Enthüllungen würden aber nicht ausbleiben und man
könne sich kaum der Hoffnung hingeben daß in denselben
gar Nichts enthalten sein werde um die Stellung des
Herrn Oberbürgermeisters wenigstens für den Augenblick
in Etwas zu erschweren Man werde aber überzeugt sein
dürfen daß eine dauernde Schädigung der Wirksamkeit
des obersten Beamten der Stadt daraus nicht hervor
gehen werde Jedenfalls sei der jetzige Zustand der Un
gewißheit unerträglich

Der Herr Vorsitzende spricht sich nach den eben gehör
ten Ausführungen ebenfalls für die Verweisung in eine
zu wählende Kommisston aus und ist der Meinung daß
die Diskussion mit Ausschluß jeden Eingehens auf das
Materielle der Mittheilung nur über die Frage der Ver
weisung in die Kommission geführt werde Gegen diese

Mittwoch 14 Oktober 1885

Ansicht wird aus der Versammlung kein Einspruch erho
ben und es erhält nunmehr der stellvertretende Vorsitzende
Hr Dir Sch rader das Wort Derselbe ist mit der
Vorberarhnng der Angelegenheit in einer Kommission ein
verstanden erklärt aber des Weiteren daß der Magistrat
mit der Anstrengung des in Frage stehenden Prozesses
keineswegs im vollen EinVerständniß mit der Stadtver
ordnetenversammlung gehandelt habe Der Herr Vor
sitzende Gneist spricht sein Bedauern aus daß der Herr
Vorredner mit seinem Eingehen auf das Materielle der
Mittheilung nicht die Achtung vor dem Willen der Ver
sammlung gewahrt habe welche man derselben schuldig sei
Herr Dir Schrader entgegnet daß er nicht begreife wie
man einen solchen Vorwurf gegen ihn richten könne
Er wird für diese Aeußerung von dem Herrn Vorsitzen
den zur Ordnung gerufen und als er hierauf weiter er
klärte daß ihm bereits früher einmal ein Ordnungsruf
geworden sei daß er aber damals /g der anwesenden
Stadtverordneten für sich gehabt habe sah sich der Vor
sitzende dieser Behauptung gegenüber veranlaßt da Redner
dies nicht selbst thue ein Votum der Versammlung her
beizuführen und er forderte demnach diejenigen Mitglieder
der Versammlung welche der Ansicht seien daß der dem
Herrn Dir Schrader ertheilte Ordnungsruf ein unberech
tigter gewesen sich zu erheben Es erhob sich Niemand

Es wurde nunmehr zur Wahl der 7 Mitglieder ge
schritten und wurden bei 34 abgegebenen Stimmzetteln ge
wählt die Herren Meier mit 34 St Herzfeld 32 St
Gneist 32 St Hüllmann 29 St Demuth 29 St
Roth 24 St Tombo 23 St

Bewilligung der Mittel zur Vollendung der in
Angriff genommenen Ordnung des städtischen
Archivs Ref Herr vr Opel Zur Vollendung der in
Angriff genommenen Ordnung des Archivs ersucht der
Magistrat um die Bewilligung der noch erforderlichen
Summe von 600 Mk Zur Begründung der Forderung
wird in Uebereinstimmung mit der Bibliotheks Deputation
angeführt daß es dringend geboten erscheine in den
archivalischen Arbeiten keine Unterbrechung eintreten zu
lassen wenn dieselben nicht in die Länge gezogen und da
durch wesentlich vertheuert werden sollen Die Versamm
lung sprach debattelos die Bewilligung aus

Bewilligung der Mittel zur Trottoirisirung
s Bürgersteiges vor dem städtischen Grund

stücke Blücherstraße Nr 3 Die Bewilligung von
1250 Mk für die Umlegung des Trottoirs war durch
Beschluß der Versammlung vom 14 Sept e verweigert
worden weil der vorgelegte Anschlag in Folge von Aen
derungen an dem Projekte über einen dort anzulegenden
Spritzenschuppen nicht mehr zutraf Nachdem inzwischen
der Anschlag dem veränderten Hochbsuprojekte entsprechend

umgearbeitet ist und derselbe sich wiederum auf 1250 Mk
beläuft ersucht der Magistrat die Versammlung um die
Bewilligung dieser Summe

Vertheilung der Schmidt schen Legatenzinsen
pr 1885 Ref Herr Wol ff Der Magistrat schlägt
vor diese Zinsen im Betrage von 1200 Mk in folgender
Weise zu vertheilen Dem Wöchnerinnen Unterstützungs
Verein 300 Mk dem Frauenverein für Armen und
Krankenpflege 210 Mk dem Frauenverein für Waisen
pflege 180 Mk der Diakonissen Anstalt 130 Mk der
Flamary schen Blindenstistung 60 Mk der Voigtel schen
Stiftung 60 Mk der Dryander Stiftung 60 Mk der
Kinderbewahranstalt zu Glaucha 100 Mk und der Kin
derbewahranstalt auf dem Neumarkte 100 Mk Die Ver
sammlung erklärte sich mit diesen Vorschlägen einver
standen

Vorlage betr die Reform des städt Kommu
nalsteuer Wesens Ref Freiherr v Hagen Bei der
hohen Wichtigkeit des Gegenstandes lassen wir den Bericht
des Herrn Referenten welcher die Frage mit voller Ob
jektivität nach allen Seiten beleuchtet in seinem Wort
laute folgen

Aus Anlaß einer im Sommer 1882 von einer größe
ren Anzahl hiesiger Einwohner an den Magistrat gerich
teten Petition um Beseitigung der mit dem Jahre 1875
als Kommunal Abgabe hier eingeführten Grund und
Miethssteuer und deren Ersatz durch eine dem Verhältniß
mäßigkeits Prinzip bester entsprechende Steuer haben beide
städtischen Behörden sich bereits wiederholt mit der ihnen
hierdurch nahe gelegten Frage ernstlich beschäftigt ob und
inwieweit das zur Zeit hier bestehende kommunale Steuer
system zu reformireu sei

Die diesbezüglichen Verhandlungen welche Magistrats
seitig auf Grund eines row iiioriA des Herrn Bürger
meister Schneider im Herbst 1883 eingeleitet zu der
Vorlage des Magistrats an die Stadtverordneten Ver
sammlung vom 13 Novbr ch a betreffend die städtische
Grund und Miethssteuer und die Frage ihres eventuellen
Ersatzes führten verliefen im Wesentlichen resultatlos

In der Stadtverordneten Versammlung vom 21 Januar
1884 wurde nur der eine Antrag des Magistrats ange
nommen

Den Erlaß einer Bestimmung dahin daß künftighin
solche Veränderungen des Miethszinses welche nach
stattgehabter Veranlagung im Laufe eines Steuerjahres
eintreten eine Veränderung der ursprünglichen Mieths
steuer Veranlagung nur dann zur Folge haben sollen
wenn die ursprüngliche Miethserhöhung oder Ermäßi
gung mindestens ein Viertel des ursprünglichen Veran
lagungs Betrages erreiche genehmigen zu wollen
Gleichzeitig wurde aber auch beschlossen den Magistrat

zu ermächtigen vom Etatsjahre 1884/85 ab vom Soll
einkommen der Miethssteuer jährlich den Betrag von
20000 Mark abzusetzen diese Summe zu Miethssteuer



Erlassen zu Gunsten der ärmeren Volksklassen zu ver
wenden und bezüglich der bei dem Erlasse zu befolgen
den Grundsätze ein Reglement auszuarbeiten

Mit Rücksicht auf das damals von der Staatsregierung
in Aussicht gestellte Kommunal Stener Gesetz lehnte die
Versammlung dagegen die sofortige Berathung der beiden
Hauptanträge des Magistrats ab

1 mit der Einführung eines städtischen Zuschlages auf
die Steuer vom Braumalze in Höhe von 50 /g der
letzteren für das Hierselbst erbrcmte sowie einer Bier
Importsteuer im Betrage von 65 Pfg pro Hektoliter
für das von auswärts eingeführte Bier und zwar
thunlichst bereits vom I April 1884 ab sich grund
sätzlich einverstanden erklären

2 die Freilassung der beiden untersten Stufen der
Klassensteuer von der Gemeinde Einkommensteuer sowie
die Ermäßigung der Miethssteuer für die diesen Stufen
angehörigen und wegen Minder Einkommens klassen
steuerfreien Eensiten um ein Dritte des regelmäßigen
Betrags und zwar von dem Zeitpunkte der Ein
führung der aä 1 gedachten Biersteuer ab zustimmen
zu wollen
In Wirklichkeit blieb hiernächst Alles beim Alten

Die zur Subvention der ärmeren Volksklassen dienen
sollenden 20000 Mark wurden bei Aufstellung des Etats
pro 1884/85 einfach ignorirt und der bezüglich der im
Laufe eines Steuerjahres eintretenden Mieths Ertrags
Veränderung gefaßte Beschluß seitens des Bezirks Aus
schusses nicht genehmigt Letzteres Schicksal hatte auch
ein Beschluß beider städtischen Behörden vom 29 De
zember 1884 welcher an Stelle der regulativmäßigen
Erhebung der städtischen Einkommen und der Grund
und Miethssteuer in Monatsraten eine solche in Viertel
jahrsraten anordnete während die durch das Zuständig
keitsgesetz vom 1 August 1883 gebotenen und von den
städtischen Behörden gleichzeitig beschlossenen Abänderungen
der in den bezüglichen Steuer Regulativen über die Be
rusungs Jnstanzen getroffenen Bestimmungen die höhere
Genehmigung fanden

Nachdem der Magistrat von dem Herrn Regierungs
präsidenten auf desfallsige Vorstellung für das laufende
Etatsjahr ausnahmsweise ermächtigt worden war die
Kommunalsteuern in Quartalsraten und zwar die Ein
kommensteuer in jedem 2 und die Grund und Mieths
steuer in jedem dritten Monat des Quartals zu erheben
hat er unter dem 18 Juni er gegen den Beschluß des
Bezirks Ausschusses vom 8 Mai cr beim Provinzial
Rathe zu Magdeburg Beschwerde erhoben auf welche einer
in der Kommifsionssitzung vom 1 d Mts vom Herrn
Bürgermeister Schneider gemachten Mittheilung zufolge
erst in den letzteren Tagen eine den Magistrats Anträgen
günstige Entscheidung ergangen ist

Inzwischen ist die Hoffnung auf das Zustandekommen
eines umfassenden Kommunalsteuer Gesetzes welche die
Stadtverordneten Versammlung hauptsächlich bestimmt
hatte die eingehendere Berathung und die Beschlußfassung
über die beiden gewisse Steuer Erleichterungen der ärmeren
Volksklassen und die Einführung einer Biersteuer betreffen
den Hauptanträge des Magistrats auf 3 Monate zu
vertagen leider nicht in Erfüllung gegangen da an Stelle
des erwarteten nur ein auf Heranziehung von Gesellschaften
juristischen Personen und Forensen zu den Kommunal
steuern sich beschränkendes Nothgesetz hat überlassen wer
den können welches nicht sowohl größere Steuererträge
als vielmehr Steuer Ausfälle in Aussicht nehmen läßt

Der Magistrat ist deshalb mit dem Ersuchen an die
Stadtverordneten Versammlung herangetreten nunmehr in
die Berathung der in seiner früheren Vorlage vom 13 No
vember 1883 gestellten beiden Hauptanträge bezüglich einer
Braumalz und Biersteuer sowie der Freilassung der bei
den untersten Klassensteuerstufen von der Gemeinde Ein
kommen Steuer und Ermäßigung der Miethssteuer für
die diesen Stufen angehörigen oder wegen Mindereinkom
mens steuerfreien Eensiten um ein Drittel des reglcinents
mäßigen Betrags von Einführung der Biersteuer ab
eintreten zu wollen Der Beschluß des Bezirks Aus
schusses und dessen Motivirung ergebe in unzweideutigster
Weise daß die Aufsichts Jnstanz den größten Werth auf
unverzügliche Durchführung der geplanten Kommunalsteuer
Reform lege und deshalb entschlossen sei jedes zulässige
Mittel anzuwenden um ein übereinstimmendes Konklusum
der städtischen Behörden in diesem Sinne herbeizuführen
Die städtische Verwaltung werde deshalb sofern die Stadt
verordneten Versammlung sich ablehnend verhalten sollte
in anderen für dieselbe bedeutungsvollen Fragen dem Wi
derstande der vorgesetzten Instanzen begegnen wie denn
schon jetzt mit Sicherheit behauptet werden könne daß die
Genehmigung zur Aufnahme einer Anleihe wie solche sich

und zwar in der Höhe von mehreren Millionen
binnen kürzester Frist als unerläßlich erweisen werde ohne
die vorgängige Durchführung der in Antrag gebrachten
Reform Maßregeln nicht zu erreichen sein werde

Referent machte nachdem er wie vorstehend registrirt
worden einen Ueberblick über den Gang der bisher in
dieser wichtigen Angelegenheit gepflogenen Verhandlungen
gegeben den von der Kommission einhellig gutgeheißenen
Vorschlag die Berathung der Magistrats Anträge xrirao
loeo die Ausführungen in der auf das Schneider fche
kromemoris ergangenen der Petition der hiesigen Bier
brauer und Gastwirthe um Ablehnung der projektirten
Biersteuer beigefügten Replik des Stadtverordneten
Brauereibesitzers Hugo Schulze vom Dezember 1883 zu
berücksichtigen in welcher der Nachweis zu sühren ver
sucht wird daß die beiden Fragen um die es sich hier
handle Ist die projektirte Steuer gerecht und Ist
sie einträglich zu verneinen seien

Was die erstere Frage betrifft so behauptet der Herr
Verfasser der Replik daß die in Rede stehende Steuer

niemals gerecht sein könne da sie unter dem Deckmantel
der indirekten Abgabe eine einzelne Klasse von Bürgern
direkt treffe Durch die Biersteuer werde eine einzelne
Klasse gewerbetreibender Bürger schwer belastet um ein
seitig Steuersummen aufzubringen die nach dem auch von
dem Finanzdecernenten des Magistrats als richtig aner
kannten Verhältnißmäßigkeitsprinzip auf die Schultern der
gesammten steuerfähigen Bürgerschaft vertheilt werden
müsse Sie treffe gerade ein einzelnes Gewerbe dessen
Steuerkraft schon jetzt als auf das Höchste angespannt
bezeichnet werden müsse und verliere da sie nach den Er
fahrungen derjenigen Städte welche sie schon jetzt haben
nicht auf die Confumenten abgeschoben werden könne voll
kommen den Charakter einer indirekten Steuer

Bei der Diskussion über diese Frage wurde von mehre
ren Seiten den Schulze schen Behauptungen unbedingt zu
gestimmt Es sei zweifellos richtig daß von Wahrung
des Verhältnißmäßigkeits Prinzips beim Jnslebentreten
der projektirten Steuer nicht die Rede sein könne Ueber
dies würde sie eine Klasse gewerbetreibender Bürger treffen
welche wie gerade die der Gastwirthe und Restaurateure
an sich schon zum Vortheil des Stadtfäckels außergewöhn
lich stark belastet sei durch die sog Tanzsteuer durch den
hohen Preis des ihrem Geschäft geradezu unentbehrlichen
Gases durch die nicht minder hohen Miethen für ihre
Gefchäftslokale und die denselben entsprechend zu entrich
tende Miethssteuer nicht minder auch durch den beson
deren Aufwand welchen sie alljährlich schon mit Rücksicht
auf die starke Konkurrenz behufs Instandhaltung ihrer
Lokalitüten und ihres Inventars zu machen habe Und
dazu komme wie dies ja auch in dem Schneider schen
krorusiuvris ausdrücklich anerkannt sei daß die Biersteuer
aus die Dauer auf die Konsumenten nicht abgeschoben
werden könne Müsse man nun aber diese Einwendungen
gegen die Biersteuer anerkennen und finde man wie aus
der Schneider fchen Denkschrift hervorgehe keine anderen
Mittel und Wege um durch indirekte Besteuerung der
Einwohnerschaft den Einnahme Ausfall zu decken welcher
durch die vom Magistrat hier nothwendig erachtete und
beantragte Steuer Erleichterung der ärmeren Volksschichten
entstehen müsse so liege es nahe und erscheine es geboten
den Kommunalsteuerzuschlag zur Klassen und klassifizirten
Einkommensteuer von jetzt 100 Prozent nach Bedarf an
gemessen zu erhöhen Ein solcher Schritt würde um so
unbedenklicher gethan werden können als in vielen an
deren Städten des Vaterlandes schon feit Jahren eine
ungleich höhere Einkommensteuer erhoben werde als hier
und als wohl zweifellos auf diesem Wege die Steuer
summe welche der Magistrat durch eine Biersteuer aus
bringen wolle am Sichersten nach dem Verhältnißmäßig
keits Prinzip auf die Schultern der gesammten steuerpflich
tigen Bürgerschaft vertheilt werden würde Dem gegen
über wurde theils von dem Herrn Bürgermeister Schnei
der theils aus dem Schooße der Kommission heraus
Folgendes geltend gemacht

Die angebliche Praegravation einer einzelnen Klasse
von Gewerbetreibenden durch die projektirte Steuer könne
nicht anerkannt werden Bei der Preisbestimmung spielten
Konsum Abgaben wie die genannten durchaus keine Rolle
Dies ergäben die Erfahrungen anderer Städte hinsichtlich
der Schlachtsteuer z B Breslau sowie die Preisverhält
nisse derjenigen in der näheren Umgebung von Halle ge
legenen Städte welche eine Biersteuer und zwar zum
Theil von verhältnißmäßig beträchtlicherer Höhe als sie
hier beantragt worden besäßen wie Zeitz 50 Proc
Gera 133 /z Proc Erfurt 40 resp 65 Proc Eassel
ca 83 Proc Auch die Thatsache daß trotz der ko

lossalen Schwankungen der Hopfenpreise und der dadurch
in der That oft in ganz erheblicher Weise herbeigeführt
werdenden ganz erheblichen Steigerungen der Produktions
kosten der Bierpreis kaum jemals eine Steigerung erfahre
spreche bestimmtest für die Richtigkeit jener Behauptung

Im Uebrigen würden auch die Bierbrauer bei nur
einigem Zusammenhalten unschwer im Stande sein die
Steuerlast von sich auf die Wirthe abzuwälzen woran
die auswärtige Konkurreuz sie um so weniger werde hin
dern können als diese künftighin durch die Belastung mit
einer um 25 Proc höheren Abgabe als die Abgabe für
das heimische Bier betragen solle wesentlich ungünstiger
gestellt sein werde als bisher Eine Härte für die Wirthe
aber könne in der projektirten Steuer um so weniger ge
funden werden als von denselben notorisch das Bier zu
wesentlich höheren Preisen verschänkt werde als von den
in der Nachbarschaft gelegenen Orten welche hohe Bier
steuer hätten Während hier in Halle zur Zeit von 0,4
Liter einheimischen Bieres 13 15 Pf vom gleichen
Maaße Jmportbieres 30 Pf genommen wurde zahle der
Konsument in Gera sür 0,5 Liter bei 133 /z Proc Malz
steuer Zuschlag nur 15 resp 20 25 Pf in Eassel bei
ca 83 Proc Zuschlag nur 12 13 resp 20 25 Pf
pro 0,5 Liter in Wiesbaden für dasselbe Quantum die
gleichen Preise trotz eines Aufschlags von 150 Proc für
Jmportbier aber im Allgemeinen nicht mehr als 18 20
Pfennige Uebrigens repräsentire die beantragte Steuer
nur den 90 resp 75 Theil eines Inhalts von 0,4 Liter

ein Minimalbetrag welchen auf die Konsumenten ab
zuwälzen den sindigen Wirthen nicht schwer fallen dürfte
Auch hier werde es sich bestätigen daß derartige Steuern
in der einen oder anderen Weise schließlich der Konsu
ment zu tragen habe

Wenn im Uebrigen in der Schulze schen Replik die Be
hauptung aufgestellt werde daß im Landtage die wieder
holten Anträge der Regierung auf Erhöhung der Brau
malzsteuer jederzeit abgelehnt worden seien weil man das
Bier als ein kräftiges gesundes und unentbehrliches Volks
nahrungsmittel und als wirksames Kampfmittel gegen den
verderblichen Branntweingenuß nicht noch weiter habe be
steuern wollen im Uebrigen aber die zwar stark besteuerte

aber ältere uud sicherer als die norddeutsche sundirte süd
deutsche Brauindustrie als Norm für die Bestenernng der
ersteren nicht habe gelten lassen können so sei dies falsch
Die Erhöhung des Malzanfschlags sei nur einem prinzi
piellen Widerspruch begegnet und die Volksvertretung
habe notorisch sich ablehnend verhalten weil die Regie
rung nicht gleichzeitig ans eine entsprechende Erhöhung
der Branntweinsteuer habe eingehen wollen

Betreffs der an Stelle einer Biersteuer in Vorschlag
gebrachten Erhöhung des Kommunalzuschlags zurKlassen
und klassifizirten Einkommensteuer wurde der nicht wider
legte Einwand erhoben daß hierdurch erst recht eine unter
Umständen überaus drückende Steuerprägravation derer
herbeigeführt werden würde welche in Folge der der Ein
schätzung zu diesen Steuern nun einmal unvermeidlich an
klebenden Mängel über ihre Verhältnisse hinaus steuern
müßten wie denn anch der umgekehrte Fall recht häufig
eintreten dürfte Abgesehen hiervon aber erscheine es mehr
als bedenklich im Interesse der Entlastung der zu den
beiden untersten Kkassensteuerstusen veranlagen leistungsfähi

geren Eensiten den Eensiten der übrigen Klassenstenerstusen
durch Erhöhung des Zuschlags eine größere Steuerlast auf
erlegen zu wollen zumal die Grenzen der Steuerprästa
tionssähigkeit gerade in diesen Stufen mit Sicherheit sich
gar nicht feststellen lassen und die staatliche Personalsteuer
nach oben hin nicht progressiv sondern regressiv normir tist

In der Schulze schen Replik ist ferner die Behauptung
aufgestellt und ziffermäßig zu begründen versucht daß die
projektirte Biersteuer wenn sie bereits im Jahre 1882/83
hierorts bestanden nicht wie in dem Schneider schen ro
luöworia angenommen einen Totalertrag von 70 75 000
Mark sondern nur eiuen solchen von 40410,95 Mark
und abzüglich der übrigens mit nur 400 Mark viel zu
uiedrig gegriffenen Hebcgebühren und Kontrolkosten nicht
einen Nettoertrag von etwa 66 000 Mark sondern nur
einen solchen von etwa 36,000 M ergeben haben würde
also eine für eine Kommune geringfügige für ein einzelnes
Gewerbe aber schwer drückende Steuer Es müsse sonach
die zweite vom Verfasser der Replik am Schlüsse der letz
teren gestellte Frage Ist die projektirte Steuer einträg
lich ebenfalls verneint werden da kaum die Hälfte der
veranschlagten Summe herauskommen werde deren Ver
wendung zu irgend welcher Entlastung anderer Klassen also
hinfällig werden muß

Auch bei der Berathung über diesen Punkt ergab sich
im Schooße der Kommission eine entschiedene Differenz
der Meinungen

Von der einen Seite wurden die bezüglichen Angaben
und Ausführungen in der Schulze schen Replik als richtig
und zutreffend anerkannt namentlich aber bestimmtest be
hauptet daß die Hebungs und resp Kontrolkosten der
Steuer nicht wie angegeben 4000 M sondern mindestens
das Drei bis Vierfache dieser Summe betragen würden
und daß demnach von einer Einträglichkeit der Steuer
nicht die Rede sein könne

Demgegenüber wurde behauptet daß die Berechnungen
in der Schulze schen Replik gänzlich hinfällig seien Be
reits in dem Schneider schen kromsmoria S 25 sei
ausgeführt daß nach den amtlichen Angaben des Königl
Hauptsteueramts im Durchschnitt der Jahre 1879/80 bis
1881/82 an Braumalzsteuer für im Stadtbezirke erbrautes
Bier 114433 Mark zur Hebung gelangt seien und daß
sonach aus einem 50 tigen Zuschlage der Stadthaupt
kasse jährlich ca 57000 Mark zufallen würden Ein Ur
theil über die Quantitäten des von auswärts eingeführten
Bieres lasse sich da über dieselben im Vergleiche zu der
einheimischen Produktion zur Zeit vollständige Erhebungen
und Feststellungen nicht gemacht werden könnten nur dnrch
Vergleich mit anderen Städten in annähernd zutreffender
Weise bilden Da stehe nun nach den amtlichen Angaben
in den betreffenden städtischen Verwaltungsberichten
wie Herr Bürgermeister Schneider unter Vorlegung der
selben reserirte fest daß der Verbrauch der Stadt
Gera ca 25000 Einwohner i J 1883/84 sich auf 60660
Hektoliter derjenige von Dresden und zwar allein von
importirten Bieren bei ca 240000 Einwohner aus
300000 Hektoliter belaufen habe In München habe sich
bei 200 /g Zuschlag pro 1884/85 ein Steuererträguiß
von 1600000 Mark ergeben in Erfurt bei einem nur
40g/ Zufchlage in demselben Jahre eine Einnahme von
ca 52000 Mark in Düsseldorf wie bereits im Schneider
fchen kroinsrnoria angegeben im Durchschnitt der Jahre
1879/80 bis 1881/82 eine solche von 96000 Mk Diese
Vergleiche ergeben ganz klar daß die bezüglichen An
nahmen und Angaben in der Schulze schen Replik auf
Richtigkeit keinen Anspruch machen könnten zumal es auf
der Hand liege daß die Bierkonsumtion in einer so be
deutenden Fabrik und Universitätsstadt wie Halle mit
seinen vielen Tausenden junger kräftiger Männer es sei
eine ungleich stärkere sein müsse als in anderen selbst
größeren Städten in welchen es an höheren Schulen fehlt
und Fabrik und Gewerbethätigkeit nicht so großartig wie
hier sich entwickelt habe

Was aber die Höhe der Hebe und Kontrol Gebühren
betreffe so mache man sich über dieselbe ganz falsche und
übertriebene Vorstellungen weil man keine Idee davon
habe wie leicht und einfach die Steuererhebung sowohl
als die Kontrole sich ausführen lasse Die Erhebung
des Braumalz Steuer Zuschlages wurde wie früher die des
städtischen Zuschlages auf die Mahl und Schlachtsteuer
gegen eine mäßige Tantieme vom Königlichen Hauptsteuer
amt mit besorgt die Kontrole über die Importiere aber
unschwer gehandhabt werden können durch die den Em
pfängern derselben aufzuerlegende Verpflichtung über
sämmtliche Eingänge Buch zu führen die Eintragungen
mit den betr Lieferscheinen zu belegen und Duplieate der letz
teren bei der betreffenden Magistrats Kontrole zu hin
terlegen



Die Kosten der Steuererhebung würden und könnten
hiernach nur minimale sein wie sie dnn beispielsweise in
Düsseldorf pro 1884/85 sich insgesammt auf nur 3900 Mk
belaufen hätten

Auch für den Fall daß etwa in dem zu erlassenden
Regulativ wogegen prinzipiell nichts zu erinnern sein
würde eine Verpflichtung zur Gewährung einer Export
bonifikation ausgesprochen werden sollte würde wie Herr
Bürgermeister Schneider ausführt dieß auf den Steuer
Reinertrag jedenfalls eiuen erheblichen Einfluß nicht aus
üben da vielfach von diesem Benefizium der mit Geltend
machuug desselben verbundenen Weitläufigkeiten wegen ein
Gebrauch nicht werde gemacht werden

Mit ziemlicher Sicherheit könne man nach alle dem auf
einen mit dem stetig zunehmenden Bierkonsum auch im
Laufe der Jahre stetig wachsenden Reinertrag der Bier
steuer von Mtr 70000 Mark rechnen ein Betrag welcher
ausreiche um den der Stadtkasse erwachsenden Einnahme
Ausfall aus den Steuererträgen der beiden untersten
Klassensteuerstufen mit ca 50000 Mark und durch Erlaß
von ein Drittel der Miethssteuer bei den zu diesen Stufen
eingeschätzten oder den wegen Minder Einnahme von der
Klassensteuer ganz befreiten Censiten mit ca 20000 Mark
zu decken

Darüber daß aus sozialpolitischen Gründen und in
Confeqncnz der von beiden städtischen Behörden gefaßten
diesbezüglichen Beschlüsse der deßsallsige zweite Antrag
des Magistrats der Stadtverordneten Versammlung zur
Annahme zu empfehlen fei war die Kommission im All
gemeinen einig wenngleich von einer Seite die Nothwen
digkeit und Nützlichkeit der geplanten Erleichterung der
untersten Klassen mit dem Bemerken angezweifelt wnrde
daß gar manche in ihnen gar keinen Werth darauf legen
würden wenn ihnen die Paar Groschen Steuern erlassen
würden welche sie jährlich zum Stadtsäckel abzuführen
hätten Nur in soweit stellte sich eine Divergenz der An
sichten heraus als ein Mitglied der Kommission die vor
geschlagene Entlastung lediglich auf die Miethssteuer ein
anderes dagegen dieselbe lediglich auf die Klassensteuer be
schränkt wissen wollte

Nachdem hiernächst Seitens des Vorsitzenden noch nach
träglich mitgetheilt worden war daß ausweislich des
magistratualischen Verwaltungsberichts pro 1883/84 die
Anzahl der in diesem Jahre zur Klassensteuer eingeschätzt
gewesenen Personen im Ganzen 17001 betragen habe und
daß diese Zahl bei Befriedigung der zu den beiden unter
sten Klassensteuerstufen veranlagten 11817 Censiten aus
5184 herabsinke sowie daß der auf den Kopf der hiesigen
Bevölkerung im Durchschnitt entfallende Kommunalsteuer

Betrag i I 1879/80 10,36 Ml im I 1883/84
dagegen bereits 11,83 Mk betragen habe und überhaupt
in den letzten 10 Jahren in stetiger Progression gewachsen
sei wurden die Verhandlungen geschlossen

Für die Abstimmung waren zu dem zweiten vom Magistrat
gestellter Antrage die Steuer Entlastung bezw Erleichte
rung der ärmeren Steuerpflichtigen betr zwei Amende
ments eingebracht das Eine 5 welches die Annahme
des Magistrats Antrages lediglich auf die gänzliche
Befreiung der Klafseustcuerpflichtigen der beiden untersten
Stufen vom Komuunal Zuschlage das Andere welches
denselben lediglich auf vorgeschlagene Miethssteuer Ermäßi
gung zu beschränken bezweckt

Es wurde zunächst über die Frage abgestimmt
Soll der vom Magistrat gestellte Antrag sich mit
Einführung einer Biersteuer in der von ihm pro
jektirten Weise einverstanden erklären zu wollen der
Stadtverordneten Versammlung zur Annahme em
pfohlen werden

Sodann über die Frage
Sollen die vom Magistrat bezüglich der Klassen
uud der Miethssteuer zu Gunsten der ärmeren Ein
wohnerklassen beantragten Steuer Erlasse und resp
Erleichterungen so wie solche beantragt worden der
Versammlung zur Genehmigung empfohlen werden

Das Resultat der Abstimmung war die Bejahung jeder
der beiden Fragen mit 5 gegen 2 Stimmen

Hiernach waren die gestellten beiden Amendements hin
fällig geworden

Herr Apelt weist zunächst durch zahlreiche aus den
verschiedenen Steuerklassen gegriffene Beispiele nach ein
mal wie sehr ungleich die Bewohner durch die Mieths
steuer herangezogen und wie gerade die ärmeren Leute
von derselben besonders hart getroffen werden Er sei
hiernach ganz der Meinung des Magistrats daß hier
eine Reform zu Guusteu der ärmeren Bevölkerungsklasse
herbeigeführt werden müsse dagegen vermöge er sich nicht
mit dem vom Magistrat vorgeschlagenen Mittel zum Zwecke
mit einer Besteuerung des Bieres einverstanden zu erklä
ren Redner führt hiernach des Weiteren aus daß er
eine Biersteuer nicht für nothwendig halte sondern glaube
es könnten die Mittel zu der angestrebten Entlastung bei
der Miethssteuer durch einen progressiven Zuschlag nach
einer gerechten Skala geschafft werden Er zweifelt ferner
an der Einträglichkeit einer Biersteuer und glaubt endlich
von dieser Steuer auch aus dem Grunde abrathen zu
sollen weil durch dieselbe nur ein gewerblicher Stand
unserer Stadt nämlich die Gastwirthe belastet werden
würden

Herr Bürgermeister Ichneider erklärt daß wie der
Vorredner auch der Magistrat auf dem Grundsätze stehe
daß jedem Bürger der Stadt sein Recht werde und Nie
mand ein Unrecht geschehe Auf Grund einer seiner Zeit
aus der Mitte der Bürgerschaft an den Magistrat gegen
die Besteuerung des Bieres gerichteten Petition welche
die ansehnliche Zahl von gegen 2000 Unterschriften ge
tragen habe der Magistrat Veranlassung nehmen müssen
die Frage der gewissenhaftesten Prüfung zu unterziehen
und man habe sich selbstverständlich auch gefragt ob es
nicht möglich sei auf dem von Herrn Apelt vorgeschla
genen Wege des progressiven Zuschlags vorzugehen Man
sei jedoch zu der Ueberzeugung gelangt daß dies für jetzt
nicht möglich sei da der Staat einer Gemeinde nicht ge
währen könne was er sich selbst versage Abhülfe müsse
gegen die allgemein anerkannte ungerechte Belastung der
ärmeren Klasse durch die Miethsteuer geschaffen werden
und da weder bei der Grund und Gebäudesteuer noch
auch bei der Gewerbesteuer die Steuerschraube schärfer
angezogen werden könne bleibe die Besteuerung des Bieres
wie in vielen anderen deutschen Städten auch in unserer
Stadt der einzige Ausweg Redner widerlegt hiernach
in eingehender Weise nach den statistischen Ergebnissen in
anderen Städten die ausgesprochenen Zweifel an der Ein
träglichkeit der Biersteuer und bittet unter Zusammenfaf
fung aller Gründe die Versammlung den Vorschlägen des
Magistrats ihre Zustimmung zu ertheilen um die für die
ärmere Bevölkerung fo dringend nothwendige Enlastung
so schleunig als möglich herbeiführen zu können

Herr Brauereibesitzer Schulze meiut daß Herr Bürger
meister Schneider sich bei seinen Ausführungen doch zu
wenig auf die hiesigen Verhältnisse bezogen und seine
zahlenmäßigen Argumente für die Besteuerung des Bieres
aus anderen Städten erbracht habe Redner geht nun
des Näheren auf die vielfachen Bedenken gegen Einfüh
rung einer Biersteuer ein doch war es nicht möglich von
dem Zuhörerraum aus dem Vortrage des Redners zu
folgen Nach längerer Debatte wurde eine Vertagung
der Berathung auf 3 Wochen beantragt dieser Antrag
wurde jedoch von verschiedenen Seiten bekämpft und es
fand endlich ein Antrag auf eine zweite Lesung der
Magistratsvorlage die Zustimmung der Versammlung
auch wurde beschlossen das Referat des Freiherrn vom
Hagen durch schleunigen Druck den Stadtverordneten
zugänglich zu machen Es wird nach diesem Beschlusse
der Gegenstand wieder auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung gesetzt werden
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Durch außerordentliche vorthcilhafte Einkäufe in Pelzwaaren sind wir in der Lage unsere gesammten Fabrikate von den geringsten

bis zu den hochfeinsten zu außergewöhnlich staunend billigen Preisen abgeben zu können

Verkauf unter Garantie
Größte Muswahl reelle Waare billigste Preise

Aufträge durch die Post werden schnellstens erledigt
Extra Bestellungen sowie auch Reparaturen werden prompt und gut ausgeführt

Wiederverkäufe erhalten angemessenen Rabatt

HVvRÄ M Ä WOKKGZiM
und vorzüglichste Backfähigkeit aus der neu eingerichteten
ist von jetzt ab auch im Einzel Verkauf zu Mühlenpreisen

Klmsthorstrasze l
beste Qualität sehr weiß
Walzenmühle zu Altscherbitz
zu haben im Mehlgeschäft

V rb rt

k Umi
Größe Leistungen

Einfachste Bedienung
empfiehlt zn billigen

Preisen

gr Ulrichstrafte SV

Feinsten Astrachaner Caviar
Riigenwalder Gänsebrüste
Prima geräuch Rheiukachs
Frische Holländer Austern
Frische Helgoländer Austern
Lüneburger Riesen Ne maugen,i
Frische Krammetsvögel
Neue Teltower Rubcheu
Italiener Maronen empfing

iHG UI
Zr u Ki MeliÄr Lckv i

z

Feinsten Sanerkohl
gr Steinstraße 1 im Keller

Mr Vogelliebhabkr
Versende Papageien u kleine exotische Vö

gel sowie inl Singvögel zu billigen Preisen
Preisliste gratis u sranco Adr SL
Wr IG postlagernd Alsbach i Thüringen

MSWKVM
Brust u Lungenleidende

und solche Personen welche an Husten

Katarrh Heiserkeit Berschlei
mnug c leiden seien hiermit wieder
holt auf die seit 20 Jahren bewährte
Vorzüglichkeit des ächten rheinischen

Trauven Brust Honigs
als das reinste edelste
und natürlichste für
Erwachsene wie Kinder
gleich angenehmste und

zuträglichste Mittel
welches überhaupt ge

boten werden kann aufmerksam gemacht
Zu haben iu 3 Flaschengrößen a Mk
3 1 /z u 1 nebst Prospekt in Halle
bei Helmbold 6 Co Droguen
handlung Leipzigerstraße 109 ferner
in Schafstedt bei C Apel in Bit
terfeld bei E Jkker in Eisleben
bei Th Merckell

Ein leichtes Arbeitspferd u 2 Lei
terwagen 4 überzählig zu verkaufen

Ziegelei Schwemme 3
Für den redaktionellem und Jnseratenthetl verantwortlich Jultus Mnnckelt in Halle Plötz Iche Buchdruckerei N ZNetschmau 5tu Halle
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